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An den 

Präsidenten des Landtags  

Nordrhein-Westfalen 

Herrn André Kuper MdL 

Platz des Landtags 1 

40211 Düsseldorf 

 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 

09.11.2023 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

 

für die o.g. Ausschusssitzung bin ich um einen schriftlichen Bericht zum 

Thema „KiTa-Zuschüsse per fachbezogener Pauschale. Nach welchen 

Kriterien werden die 100 Millionen Euro verteilt?“ gebeten worden.  

 

Dieser Bitte komme ich hiermit gerne nach und übersende Ihnen den bei-

gefügten Bericht mit der Bitte um Weiterleitung an die Ausschussmitglie-

der.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Josefine Paul 
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Bericht der Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und 

Integration 

KiTa-Zuschüsse per fachbezogener Pauschale. Nach welchen Kriterien werden 

die 100 Millionen Euro verteilt? 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 09.11.2023 

 

Die Überbrückungshilfe wird im Rahmen einer Ergänzungsvorlage zusammen mit ei-

ner neuen Haushaltsstelle (07 040 633 21) für den Haushalt 2024 angemeldet. Vorbe-

haltlich der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers wird die Überbrückungshilfe im 

Wege einer fachbezogenen Pauschale an die Jugendämter zur Weiterleitung an die 

freien Träger (inkl. Kirchen) der Kindertageseinrichtungen ausgezahlt. 

Basis der Verteilung sind die Kindpauschalen. 

Die Jugendämter sollen die Mittel nur an die Träger weiterleiten, die das Tarifergebnis 

(auch teilweise) umsetzen. 


